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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1993

Norm

MRG §10 Abs1

MRG §10 Abs3 Z1

Rechtssatz

Auch wenn die Wr BauO die Anbringung eines Putztürchens für den Kamin im Innenraum einer Duschkabine nicht

ausdrücklich verbietet ist doch der an den allgemeinen Verkehrsanschauungen zu messende objektive Nutzen einer

Dusche in höchstem Maße fragwürdig, wenn dem Rauchfangkehrer auf jederzeitiges Verlangen Zutritt zur Dusche zu

gewähren und der wasserundurchlässig auszuführende Wandbelag immer wieder zu ö;nen ist, um die gesetzlich

vorgeschriebenen Kaminkehrungen durchzuführen.
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